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Leitsätze des Urteils 

1. Wettbewerb — Öffentliche Unternehmen und Unternehmen, denen die Mitgliedstaaten be
sondere oder ausschließliche Rechte gewähren — Mit dem Monopol für den Betrieb des öf
fentlichen Femmeldenetzes ausgestattetes Unternehmen — Vertrieb von Femsprecbgeräten 
unter Wettbewerbsbedingungen — Befugnis, technische Nonnen fiir Fernsprechgeräte festzu
setzen und deren Einhaltung durch die konkurrierenden Unternehmen zu kontrollieren — 
Unzulässigkeit 

(EWG-Vertrag, Artikel 3 Buchstabe f, 86 und 90) 

I-5941 



LEITSÄTZE — RECHTSSACHE C-18/88 

2. Freier Warenverkehr — Mengenmäßige Beschränkungen —Maßnahmen gleicher Wirkung 
— Von einem öffentlichen Unternehmen vorgenommene Zulassung der nicht von ihm gelie
ferten Femsprechgeräte, die zum Anschluß an das öffentliche Netz bestimmt sind — Fehlen 
eines Rechtsbehelfs — Unzulässigkeit 

(EWG-Vertrag, Artikel 30) 

1. Die Artikel 3 Buchstabe f, 86 und 90 
EWG-Vertrag untersagen es einem Mit
gliedstaat, der Gesellschaft, die das öf
fentliche Fernmeldenetz betreibt, die Be
fugnis zu übertragen, Normen für Fern
sprechgeräte zu erlassen und deren Ein
haltung durch die Wirtschaftsteilnehmer 
zu überwachen, wenn diese Gesellschaft 
gleichzeitig auf dem Markt für diese Ge
räte im Wettbewerb mit den Wirtschafts
teilnehmern steht. 

Wird nämlich einem Unternehmen, das 
Fernsprechgeräte vertreibt, die Aufgabe 
übertragen, die Spezifikationen, denen 
die Fernsprechgeräte entsprechen müs
sen, festzuschreiben, deren Anwendung 
zu kontrollieren und diese Apparate zu
zulassen, so läuft dies darauf hinaus, ihm 
die Befugnis zu übertragen, nach Belie
ben zu bestimmen, welche Fernsprechge
räte an das öffentliche Netz angeschlos
sen werden können, und ihm damit einen 
eindeutigen Vorteil gegenüber seinen 
Wettbewerbern zu verschaffen; dies ver
letzt unmittelbar die Chancengleichheit 
der einzelnen Wirtschaftsteilnehmer, 
ohne die ein System nicht verfälschten 
Wettbewerbs nicht gewährleistet werden 
kann. Eine solche Wettbewerbsbeschrän
kung kann nicht als durch eine öffentli

che Dienstleistungsaufgabe von allgemei
nem wirtschaftlichen Interesse im Sinne 
von Artikel 90 Absatz 2 EWG-Vertrag 
gerechtfertigt angesehen werden. 

2. Artikel 30 EWG-Vertrag untersagt es, 
einem öffentlichen Unternehmen die Be
fugnis zur Entscheidung über die Zulas
sung von nicht von diesem Unternehmen 
gelieferten Fernsprechgeräten, die zum 
Anschluß an das öffentliche Netz be
stimmt sind, zu verleihen, wenn gegen 
die Entscheidung dieses Unternehmens 
kein Rechtsbehelf gegeben ist. 

Wenn nämlich auch zwingende Erforder
nisse des Schutzes der Benutzer als Ver
braucher von Dienstleistungen und des 
Schutzes und des ordnungsgemäßen Be
triebs des öffentlichen Netzes ein Ver
fahren der Zulassung dieser Geräte 
rechtfertigt, so könnte doch der Um
stand, daß keinerlei gerichtliches Verfah
ren zur Verfügung steht, es der Zulas
sungsstelle ermöglichen, eine willkürliche 
Haltung gegenüber eingeführten Geräten 
einzunehmen oder diese systematisch zu 
benachteiligen. 

I-5942 


